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Kreisrundschreiben Nr. 2 
 

 
Liebe Tischtennissportlerinnen und Tischtennissportler, 
anbei einige aktuelle Hinweise und Mitteilungen. 
 
Mannschaftsmeldung Rückrunde 
Die Mannschaftsmeldung für die Rückrunde beginnt am 16.12.2022 und endet am 22.12.2022. Bitte denken 
Sie daran, dass die Meldungen auch dann in click-TT aufgerufen und abschließend gespeichert werden 
müssen, wenn gar keine Veränderung der Spielerreihenfolge erwünscht bzw. erforderlich ist. 
 
 

Kreispokalsieger Herren A und B 
In letzten Jahr des Kreispokals setzte sich im Finale des Kreispokal Herren A am 04.12.2022 der 1. TTC Hardt-
Venn mit Guido Wolf, Justin Broich und Daniel Rothermel in einem umkämpften Spiel mit 4:3 Spielen, 12:13 
Sätzen und 206:219 Bällen gegen den TTC Hetzerath durch. 
Das Endspiel des Kreispokals Herren B, ebenfalls am 04.12.2022, gewann der TTC Rheindahlen gegen den 
TSV Kaldenkirchen mit 4:2. Der TTC Rheindahlen spielte mit Holger und Nils Schallenburger sowie Marcel 
Gerhards. Beiden Mannschaften viel Erfolg auf Bezirks- und ggf. Verbandsebene. 
 
 

Änderung der WO anlässlich des DTTB-Bundestages  
Beim DTTB-Bundestag hat es nur einen Beschluss gegeben, der für alle Vereine sofort von großem Interesse 
ist: Die Regelungen zur Erteilung eines RES-Vermerks werden für die Berechnung im Dezember 2022 
ausgesetzt. Hintergrund ist der fehlende Rückgriff auf die Rückrunde 2021/22. Es werden also keine RES-
Vermerke neu vergeben. (Dabei wird ausdrücklich in Kauf genommen, dass einige Spieler und Vereine trotz 
fehlender Einsatzbereitschaft profitieren.) Die Regelung zur Löschung eines RES-Vermerks (drei 
Mindesteinsätze!) bleibt unverändert. 
 
 

Mindesteinsätze vor Entscheidungsspielen  
Ab dieser Spielzeit – im Vorjahr wurde die Regelung ausgesetzt – ist ein Einsatz bei Entscheidungsspielen im 
Nachgang zur Hauptrunde nur dann zulässig, wenn der betreffende Spieler in der laufenden Halbserie an 
mindestens drei Mannschaftskämpfen im Einzel teilgenommen hat.  
Folgendes ist dabei zu beachten:  
• Die Regelung gilt nur für Mannschaften der Damen und Herren.  
• Für die unterste Mannschaft gibt es in Bezug auf den Spielereinsatz keine Einschränkungen (Die einzige 
Mannschaft einer Altersklasse gilt nicht als unterste!).  
• Die geforderten drei Einsätze beziehen sich auf die jeweilige Meldung. Zwei Einsätze bei den Damen und 
ein Einsatz bei den Herren (oder ähnliche Kombinationen) reichen ausdrücklich nicht.  
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Sperrvermerk 
Ein Sperrvermerk aus der Vorrunde wird gelöscht, wenn er für den betreffenden Spieler nicht mehr        
notwendig ist. Der Spieler verbleibt im Normalfall in der Mannschaft, der er zur Vorrunde angehörte.  
 

Zumindest theoretisch ist der Fall denkbar, dass ein Spieler mit Sperrvermerk in der Vorrunde so viele Punkte 
verliert, dass er in einer unteren Mannschaft (ohne Sperrvermerk) gemeldet werden kann. Dies ist in der Tat 
zulässig.  
 

Die Löschung eines Sperrvermerks aus der Vorrunde ist gemäß WO H 2.4 immer mit einem entsprechenden 
Antrag des Vereins verknüpft. Wir blenden diesen Antrag automatisch in jeder Mannschaftsmeldung der 
Rückrunde ein. Er gilt damit als frist- und formgerecht gestellt. Die zuständigen Spielleiter müssen danach 
nur noch die überflüssigen Sperrvermerke löschen.  
 

Bitte beachten Sie: Die Löschung eines Sperrvermerks aus anderen Gründen ist nicht zulässig.  
 

Ein Sperrvermerk kann in der Mannschaftsmeldung der Rückrunde gesetzt werden, um ein ansonsten 
zwingend erforderliches Aufrücken des betreffenden Spielers in die obere Mannschaft zu verhindern. Der 
Spieler verbleibt immer in der Mannschaft, der er zur Vorrunde angehörte.  
 

Bitte beachten Sie: Ein Sperrvermerk zur Rückrunde aus anderen Gründen ist nicht zulässig, auch nicht für 
Neuzugänge und auch nicht für Spieler, die in der Vorrunde gar nicht gemeldet waren. Im Interesse aller 
Vereine und Spieler wird auf die Einhaltung der genannten Vorschriften verbandsseitig geachtet.  
 

Abschließend der Klassiker bei vereinsseitigen Anfragen: Der Wechsel eines Spielers zur Rückrunde in eine 
andere Mannschaft des Vereins (unter Beibehaltung des Sperrvermerks) ist nicht zulässig.  
 

Eine besondere Problemlage begegnet uns gelegentlich bei der Mannschaftsmeldung zur Rückrunde.  
Beispiel:  
 

• Spieler an Position 1 der 3. Mannschaft hatte in der Vorrunde einen Sperrvermerk.  
• Spieler hat in der Vorrunde so viele Punkte verloren, dass er den Sperrvermerk verlieren und an Position 
3.3 gemeldet werden kann.  
 

Man kann den Spieler problemlos an Position 3.3 einordnen, wobei der Sperrvermerk vereinsseitig nicht 
gelöscht werden kann. Auch die übrigen Spieler der Meldung bereiten zunächst kein Kopfzerbrechen. Erst 
beim Button Weiter zeigt sich das Dilemma: Die WO (und click-TT) fordern Sperrvermerke an Position 1 und 
2 zwingend ein, obwohl sie aller Wahrscheinlichkeit nach nicht notwendig sind.  
 

Wir haben die Problemlage von allen Seiten betrachtet. Jeder Lösungsansatz scheiterte daran, dass die 
Vorgaben (Sperrvermerke müssen immer bei Position 1 beginnen, Sperrvermerk kann vereinsseitig nicht 
gelöscht werden) weder verhandelbar noch zu umgehen sind.  
 

Wir müssen uns deshalb in dieser Situation weiterhin wie folgt behelfen: Versehen Sie die Spieler 1 und 2 
mit dem (natürlich nicht notwendigen) Sperrvermerk, um die Meldung fortsetzen zu können. Informieren 
Sie Ihren Spielleiter darüber, dass die Sperrvermerke 1 bis 3 zu löschen sind – praktischerweise gleich im 
Bemerkungsfeld. Damit sollte die Sache aus der Welt sein. 
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Mitgliederverwaltung in click-TT  
Gegen Jahresende liegt üblicherweise auch ein Zeitraum, in dem sich Vereinsadministratoren ein wenig 
mehr für ihren Mitgliederbestand interessieren. Insofern kommen die nachfolgenden Hinweise vielleicht 
genau zum passenden Zeitpunkt.  
In nahezu jedem Mitgliederbestand tummeln sich etliche Personen, die sich längst schon vom Tischtennis-
sport abgewandt oder gar die Mitgliedschaft in ihrem Verein aufgekündigt haben. Falls die Vereinsliste sehr 
lang ist, hilft die Funktion Inaktive Vereinsmitglieder. 
 

Nach Suchen werden alle Personen gezeigt, die  
• keine Spielberechtigung,  
• keine aktiven Vereinsfunktionen und  
• keine aktiven Zugangsrechte für den Verein  
 

(mehr) haben und zudem in keiner Mannschafts- bzw. Schiedsrichtermeldung der aktuellen Spielzeit 
enthalten sind. Damit hätten wir dann einige „Streichkandidaten“. 
 

Diese Spielberechtigungen (und ggf. auch Mitgliedschaften) löschen Sie wie folgt:  
• Menüpunkt „Spielberechtigungen“  
• Button „Spielberechtigungen löschen“  
• Personen suchen  
• Haken bei „Spielberechtigung entziehen“ setzen  
• Button Weiter  
• Auswahl: Mitgliedschaft behalten – JA (Voreinstellung) oder NEIN.  
• Button Weiter  
• nach Kontrolle: Button Speichern  
 

Ähnlich verhält es sich mit den Ergebniserfassern in einem Verein. Es gibt verbandsweit derzeit fast 14.000 
(in manchen Vereinen mehrere Dutzend). Sie sollten sich gut überlegen, ob Personen, die längst den Verein 
gewechselt haben oder nicht mehr aktiv sind, geeignete Ergebniserfasser für Ihren Verein sind. Daher 
prüfen Sie den Bestand an Vereinsrechten, um hier ein wenig für Sicherheit und Übersicht zu sorgen. 
 

Stammdatenänderungsantrag 
Reiner doch mit „ai“? Falsches Geburtsdatum? Namensänderung nach Vermählung? Vor- und Nachname 
vertauscht? Spieler verstorben? Hier hilft der Stammdatenänderungsantrag.  
 

Das Textfeld verstorben am und die Checkbox verstorben (falls das Todesdatum unbekannt ist) sind Teil 
dieses Antrages. Allem Anschein nach besteht bei diesem Punkt noch eine Menge Nachholbedarf: Es gibt 
derzeit im WTTV nicht weniger als 98 Spielberechtigungen für Spieler jenseits des 90. Lebensjahres (einige 
sogar über 100). Wir kennen einige, die sich noch bester Gesundheit erfreuen, vermuten aber, dass das 
nicht für alle gilt. Falls Sie von einem Todesfall wissen, der Spieler sich aber nicht mehr in der Mitgliederliste 
des Vereins befindet, haben Sie natürlich keinen Zugriff mehr auf den Stammdatenänderungsantrag.  
 

Dennoch wollen wir die Kennzeichnung gern vornehmen. Richten Sie also eine kurze Mitteilung unter 
Nennung von Person und Todesdatum an den Verbandsadministrator. Wenn Sie einen Stammdaten-
änderungsantrag stellen, verzichten Sie bitte auf alle anderen Aktionen, die damit im Zusammenhang 
stehen (z. B. Löschung der Spielberechtigung und/oder der Mitgliedschaft). Diese werden im Zuge der 
Antragsbearbeitung alle verbandsseitig erledigt.  
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Seit einiger Zeit besteht die Möglichkeit, ein Nachweisdokument hochzuladen. Im Falle einer Vermählung 
oder eines Todesfalles ist das aus unserer Sicht nicht zwingend notwendig. Nützlicher ist dies aber z. B. bei 
einer Namensänderung im Rahmen einer Sorgerechtsangelegenheit oder bei einem gerichtlichen Beschluss 
zur Zuordnung zu einem Geschlecht. Das Dokument wird im Zuge der Bearbeitung des Antrages aus 
Datenschutzgründen unwiderruflich gelöscht. 
 
 

Fehlende oder verspätete Ergebnis- und Spielberichtseingabe  
Seit einigen Jahren gilt die Regelung, dass Spielergebnisse bis 60 Minuten nach Spielende und der 
komplette Spielbericht bis 24 Stunden nach Spielende eingegeben werden müssen. Wir haben in den 
letzten beiden Jahren wegen der „Saisonabbrüche“ auf Ordnungsstrafen verzichtet. 
 

Zu Saisonbeginn hatte ich in diesem Jahr diesen Sachverhalt auch wieder in der „Anlage Spielbetrieb“ des 
Rundschreiben Nr. 1, vom 28.08.2022, aufgeführt.  
 

Wir haben in dieser Saison nun die Karenzzeiten für die fehlende oder verspätete Ergebniseingabe an die 
informellen Karenzzeiten auf Verbands und Bezirksebene angepasst. Ohne Karenzzeit hätten wir in der 
Hinrunde sage und schreibe 113 Spiele mit Ordnungsstrafen belegen können, so bleiben es hier nun nur 
noch 11 Spiele. 
 
 
Fehlende oder verspätete Ergebniseingabe in clicktt (Ordnungsstrafe 10,- €) 
 

 

Herren - Kreisliga (6er) 
Sa. 24.09.2022 18:30 ASV Einigkeit Süchteln II - DJK VfL Giesenkirchen  
Sa. 22.10.2022 18:30 ASV Einigkeit Süchteln II - TuS Rheydt-Wetschewell III  
 

Herren - 2. Kreisklasse 1 (6er) 
Do. 27.10.2022 19:30     TTV Einigkeit Süchteln-Vorst IV - TTC Rheindahlen  
Sa. 19.11.2022 18:30 1. TTC SG Dülken II  - TTF Füchse Myhl III  
Do. 24.11.2022 20:00   TTV Einigkeit Süchteln-Vorst IV - DJK Hehn  
 

Jungen 19 - Kreisliga 
Sa. 17.09.2022 14:00 TTC Arsbeck   - 1. TTC BW Breyell II  
Di. 20.09.2022 18:45     1. TTC BW Breyell II  - 1. TTC BW Breyell  
 

Jungen 19 - 1. Kreisklasse 
Sa. 22.10.2022 15:00 DJK SF 08 Rheydt  - 1. TTC SG Dülken  
 

Jungen 15 - Kreisliga 
Sa. 12.11.2022 14:00   ASV Einigkeit Süchteln  - TV Erkelenz  
Sa. 03.12.2022 16:00 1. TTC SG Dülken  - ASV Einigkeit Süchteln  
 

Senioren 40 - Kreisliga 
Do. 03.11.2022 20:00 TTV Einigkeit Süchteln-Vorst II - TV Boisheim  
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Fehlende oder verspätete Spielberichtseingabe in clicktt (Ordnungsstrafe 10,- €) 
 

Herren - 1. Kreisklasse 1 (6er) 
Sa. 01.10.2022 18:30 1. TTC BW Breyell III  - TV Boisheim II  
 

Herren - 2. Kreisklasse 1 (6er) 
Sa. 26.11.2022 18:30 1. TTC Hardt-Venn II  - TTC Korschenbroich II  
 

Herren - 2. Kreisklasse 2 (4er) 
Sa. 26.11.2022 18:30 TTC Windberg   - TV Schwanenberg II  
 

Jungen 19 - Kreisliga 
Sa. 17.09.2022 14:00 TTC Arsbeck   - 1. TTC BW Breyell II  
 

Jungen 19 – 1. Kreisklasse 
Sa. 22.10.2022 15:00   DJK SF 08 Rheydt  - 1. TTC SG Dülken  
 

Senioren 40 - Kreisklasse 1 
Fr. 25.11.2022 19:30 VfL Borussia M´gladbach II - TuS Rheydt-Wetschewell III 
 

Die fälligen Ordnungsstrafen für den Heimverein werden am Ende der Hinrunde vom Kreiskassenwart 
gesammelt in Rechnung gestellt. Bitte achtet in der Rückrunde auf die Einhaltung der Zeiten. 
 
 

Zurückziehung von Mannschaften 
Nachfolgende Mannschaften sind leider vom Spielbetrieb zurückgezogen worden: 

 TTC Waldniel IV    (Herren 1. KK 1) OS 50,- € 

 VfL Borussia Mönchengladbach V (Herren 1. KK 1) OS 50,- € 

 ASV Eingkeit Süchteln III  (Herren 3. KK 1) OS 30,- € 

 TV Erkelenz    (Jungen 19 KL)  OS 30,- € 

 VfL Borussia Mönchengladbach III (Jungen 19 KL)  OS 30,- € 

 TTC Rheindahlen   (Jungen 19 KK)  OS 30,- € 

 TV Erkelenz    (Senioren KL)  OS 30,- € 
 

Die fälligen Ordnungsstrafen werden am Ende der Hinrunde vom Kreiskassenwart gesammelt in 
Rechnung gestellt. 
 
 

Trainingsangebot von Sascha Madeo 
Vor kurzem hat mich folgende Info per Mail erreicht. Nach Rücksprache mit dem Absender, Sascha Madeo, 
kann ich den Inhalt hier veröffentlichen: 
 

„Ich habe mich nebenberuflich selbständig gemacht. Ab sofort werde ich Einzeltraining, Gruppentraining, 
Balleimer sowie naturwissenschaftliche Nachhilfe anbieten. Seit vielen Jahren gebe ich Jugend und 
Erwachsenen Training und besitze selbst eine C-Lizenz. Wir finden gemeinsam eine Lösung Dich/Euch zu 
verbessern. 
Einzeltraining/ (naturwissenschaftliche Nachhilfe) -> 15€/60min, Verein-/Gruppentraining -> 18€/60min 
Jeden Tag (Montag-Sonntag) finden wir eine Trainingsmöglichkeit! 
Gerne kannst du diese Nachricht in deinem Verein weiterleiten. Auf deine Rückmeldung freue ich mich.“ 
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Da dies das letzte Rundschreiben in diesem Jahr ist, möchte ich Ihnen (Euch) und Ihren (Euren) 
Familien und Angehörigen auf diesem Wege ein frohes Weihnachtsfest und einen „guten 
Rutsch“ in das neue Jahr wünschen.  
 

Ebenfalls möchte ich mich bei allen Vereinsvertretern im TT-Kreis Mönchengladbach, sowie 
meinen Kolleginnen und Kollegen im Kreisvorstand, im Kreisjugendausschuss und allen Spiel-
leitern recht herzlich für die gute Zusammenarbeit bedanken. 
 
Passt auf Euch auf und bleibt gesund! 
 
Mit sportlichen Grüßen 

gez. Klaus Taplick 
1. Vorsitzender / Kreissportwart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rechtsmittelbelehrung 
Gegen alle vorgenannten Entscheidungen ist der Einspruch das zulässige Rechtsmittel. 
 

In einem ersten Schritt empfehlen wir einen formlosen Widerspruch bei der zuständigen Stelle (z. B. beim Spielleiter oder beim 
Sportwart des Kreises), etwa per E-Mail oder telefonisch. Hierbei können der strittige Sachverhalt und die dazu getroffene 
Entscheidung diskutiert, geklärt und ein Einspruch ggf. vermieden werden. Ungeachtet vermeintlicher Erfolgsaussichten und der 
Dauer des Kontaktes hat dieser Widerspruch jedoch keine aufschiebende Wirkung hinsichtlich der nachgenannten 
Einspruchsfristen. 
 

Einsprüche sind in Textform (siehe § 10 Abs. 1 der Rechts- und Verfahrensordnung des WTTV (RuVo)) innerhalb einer Frist von 14 
Tagen nach Bekanntgabe der Entscheidung (siehe § 12 Abs. 2 Nr. 1, § 9 RuVo) an den Spruchausschuss des Bezirks Düsseldorf 
Norbert Völz, Fronhofstr. 45, 40668 Meerbusch (E-Mail: KreSpl@t-online.de) zu richten. 
 

Vereine müssen die Genehmigung der nach § 26 BGB vertretungsberechtigten Personen bzw. die Genehmigung der nach ihrer 
Satzung vertretungsberechtigten Personen beifügen (§ 10 Abs. 1 RuVo). Für den Einspruch ist ein Kostenvorschuss von 50,00 € zu 
zahlen, und zwar innerhalb der Einspruchsfrist (siehe § 15 RuVo). Die Bankverbindung lautet: WTTV Bezirk Düsseldorf, Deutsche 
Bank Oberhausen, IBAN: DE26 3657 0024 0409 7622 00. 
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